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Die Harmonisierung des EUropäischen 
Asylsystems hatte einst im finnischen 
Tampare im Zeichen der 
Men schen  rechte und einer vertieften 
europäischen Integration begonnen. 
Nach etlichen Krisen stehen die Zeichen 
auf Renatio nali sierung und 
Abschottung um jeden Preis. Keine 
idealen Voraus setzungen für den 
nächsten Schritt zu einem 
gemeinsamen europäischen 
Asylsystem. Versuch einer ersten 
Analyse von Herbert Langthaler

Kompromisse auf Kosten  
von Grundrechten

GEAS, das Gemeinsame Europäische Asyl-
system, ist ein Bündel von EU-Verordnun-
gen und Richtlinien, mit dem Ziel einer 
Harmonisierung des EUropäischen Asyl-
wesens. Der Prozess startete 1999 und 
kam 2008 mit Verabschiedung der Rück-
führungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG) 
vorübergehend zu einem Ende.

Abgesehen von Anpassungen der 
meisten Richtlinien zwischen 2011 und 
2013 geschah in den nächsten Jahren auf 
EU-Ebene wenig Spektakuläres, sieht man 
von der Gründung der EU-Asylagentur 
EASO (heute euaa) 2010 ab. Dann kam 
der Sommer 2015 in dem sich Hundert-
tausende vor dem Bürgerkrieg in Syrien, 
den Massakern des IS und der sich ver-
schärfenden Situation in Afghanistan 
flüchtend bis Europa durchschlugen. Aus 
Angela Merkels „Wir schaffen das“ wurde 
bald „nie wieder“.
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nung der Dublin-III-Verordnung – sie 
heißt jetzt AMM-VO (Asyl- und Migrati-
onsmanagement-Verordnung) – und neu 
eine Screening- und eine Grenzrückfüh-
rungs-Verordnung sowie die Krisen- 
Verordnung. 

Der drohende Rechtsruck bei den 
Wahlen zum EU-Parlament im Juni 2024 
machten dann gehörigen Druck auf die 

Verhandler:innen. Ziel war es, die GEAS-
Reform rechtzeitig vor der Wahl zu ver-
abschieden, um den Vorwurf, die EU er-
greife keine Maßnahmen gegen „illegale 
Migration“ vom Tisch zu bringen. Um 
Härte zu demonstrieren, dominierten in 
der öffentlichen Kommunikation die res-
triktiven Aspekte der verabschiedeten 
Rechtsakte. Der EU-Rat und das EU-Par-
lament hatten sich im Dezember 2023 auf 
die Grundzüge der Reform verständigt. 
Viele Details waren zu diesem Zeitpunkt 
aber noch unklar und die Texte der neuen 
Rechtsakte wurden erst anschließend  
finalisiert. Im April und Mai 2024 stimm-
ten dann Parlament und Rat den Neure-
gelungen zu. Mit der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union am  
22. Mai 2024 wurde der Gesetzgebungs-
prozess nun abgeschlossen.

Die Eile, mit der die Rechtsakte letzt-
endlich durchgeboxt wurden, sieht man 
den Texten an. Immer wieder stößt man 
bei genauer Analyse auf Unklarheiten, 
grammatikalische Fehler, manchmal so-
gar auf unvollendete Halbsätze.

Nach langem Weg ins Ziel gestolpert
Um in Zukunft gefühlten Kontrollverlust 
zu vermeiden, sollte ein umfassendes  
Gesetzespaket die Abschottung der EU auf 
rechtliche Grundlagen stellen. Nach dem 
Scheitern diverser Deals und Routen-
schließungen, war allerdings klar gewor-
den, dass „Schotten dicht“ allein zu wenig 
sein würde. Die Staaten mit EU-Außen-
grenzen (und Deutschland) wollten nicht 
weiter die „Last“ der „illegalen Migration“ 
allein tragen. Es brauchte also eine weite-
re Vereinheitlichung der Asylsysteme und 
Mechanismen der Verteilung von Schutz-
suchenden.

Im Wesentlichen beherrschten die 
politischen Diskussionen also zwei Narra-
tive. Das bestimmende war das vom  
„Ansturm illegaler Migrant:innen“ an  
den EUropäischen Grenzen. Das zweite 
Narrativ ist jenes der „Solidarität“. Da  
Solidarität jedoch je nach geografischer 
und ideologischer Ausrichtung der  
EU-Staaten unterschiedlich interpretiert 
wird, entstanden zwei teils widersprüch-
liche Ziele: die Vermeidung von Sekundär-
migration einerseits und eine solidarische 
Lastenverteilung innerhalb der EU ande-
rerseits. 

Trotzdem sollte am Prinzip des 1999 
begonnenen Harmonisierungsprozesses 
festgehalten werden, mit dem Ziel einer 
weitestgehenden Vereinheitlichung  
des Asylrechtes und eines erleichterten 
Datenaustausches zwischen den EU-Staa-
ten. Das probate Mittel dazu ist – auch  
in anderen Politikbereichen – direkt an-
wendbares EU-Recht durch Verordnun-
gen. Der im Mai 2024 nach jahrelangen 
höchst kontroversiellen Verhandlungen zu 
Ende gekommene Prozess beinhaltete al-
so in erster Linie eine Überführung von 
geltenden Richtlinien in Verordnungen. 
Dazu kamen eine Reform und Umbenen-
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was die Überlegungen und Ziele der Ver-
ordnung sind. Trotzdem ist die Analyse 
des gesamten Konvoluts auch für fachlich 
versierte Jurist:innen eine Herausforde-
rung.

Im Folgenden also nur einige Streif-
lichter auf „besondere Verfahren“, Solida-
rität und die anstehende Implementierung 
der GEAS-Reform. 

Auf der schnellen Schiene 
Von NGOs und Jurist:innen am meisten 
kritisiert werden die Bestimmungen über 
die Behandlung von Asylsuchenden an 
den EU-Außengrenzen und in anderen 
„besonderen Verfahren“. Gänzlich neu 
sind in diesem Zusammenhang die Scree-
ning-VO und die Grenzrückführungs-VO. 
Viele problematische Regelungen finden 
sich aber auch in der Asylverfahrens-VO 
und der Aufnahme-Richtlinie. 

Die in der Asylverfahrens-VO geregel-
ten „besonderen Verfahren“ intendieren 
eine erhebliche Verfahrensbeschleunigung 
durch verkürzte Fristen, eingeschränkte 
Rechtsmittel sowie Einschränkungen von 
Bewegungsfreiheit bis zu Haft. 

Beschleunigte Verfahren werden ein-
geleitet, wenn keine ausreichenden Grün-
de für den Asylantrag genannt wurden 
oder der Antrag nicht „zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt“ (auch bei legaler Einreise) 
gestellt wurde. Das gilt auch bei „unbe-
rechtigten“ Folgeanträgen. Verpflichtend 
durchgeführt werden müssen beschleu-
nigte Verfahren, wenn Schutzsuchende 
falsche Identitätsangaben machen, eine 
Gefahr für die nationale Sicherheit  
darstellen oder aus Staaten mit einer  
unionsweiten Anerkennungswahrschein-
lichkeit unter 20 % kommen. Beschleunig-
tes Verfahren bedeutet auf zehn Tage 
verkürzte Rechtsmittelfrist. Die Möglich-
keit eines beschleunigten Verfahrens  

Weniger Flüchtlinge
Das Ziel, die Zahl der Schutzsuchenden, 
die sich dauerhaft mit einem Asyl-Status 
in der EU niederlassen dürfen, zu reduzie-
ren, wird durch ein Bündel von Maßnah-
men angegangen. Als zentrales Instru-
ment der Abschottung wird dabei ein 
dreistufiges Grenzverfahren präsentiert. 
Mechanismen zur Beschleunigung der 
Verfahren tauchen auch bei den Verfah-
ren, die in den Mitgliedsstaaten geführt 
werden auf. Rechtsgarantien werden  
reduziert, Konstrukte wie „sichere Dritt-
staaten“ oder die Unzulässigkeit von Fol-
geanträgen erleichtern die schnelle  
Ablehnung von Asylanträgen. Dazu kom-
men mehr Möglichkeiten für freiheits-
beschränkende Maßnahmen.

Auf der anderen Seite ist das Schei-
tern, verpflichtende Solidaritätsmecha-
nismen einzuführen, kaum zu leugnen. 
Dies zeigt sich vor allem in einer fast  
unveränderten Fortführung des rechtli-
chen Bestands von Dublin-III in der AMM-
Verordnung. 

In vielen Mitgliedsstaaten fehlt es 
weiter an der grundlegenden Bereit-
schaft, die Verantwortung für den Schutz 
von Geflüchteten gemeinsam zu über-
nehmen. Ernsthafte Verteilmechanismen 
wie Relocation entlang von Quoten feh-
len. Die Realität bleibt außen vor. Es bleibt 
also weiterhin den Schlepper:innen über-
lassen, Schutzsuchende dorthin zu brin-
gen, wo sie die besten Chancen auf einen 
Neustart haben. Restriktionen werden  
lediglich durch unabhängige Kontrollme-
chanismen oder Vereinheitlichungen bei 
den Rechten von Schutzberechtigten  
abgefedert.

Nicht alle Rechtsakte sind so umfang-
reich wie die Verfahrensverordnung mit 
ihren 79 Artikeln, denen 108 „Erwägun-
gen“ vorangestellt wurden, die erklären 
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diglich fünf Herkunftsstaaten eine Aner-
kennungswahrscheinlichkeit von mehr als 
20 %. Die Asylbehörden können ein nor-
males Verfahren einleiten, wenn im Her-
kunftsstaat „erhebliche Änderungen ein-
getreten“ sind oder die:der Antragstel-
ler:in einer Personengruppe angehört, die 
eine höhere Anerkennungsrate aufweist 
(z.B. bestimmte Parteien oder Sekten, 
LGBTQ-Personen). Es scheint aber wenig 

gibt es in bestimmten Fällen sogar für 
UMF.

Besonders die auch im Grenzverfah-
ren auftauchenden 20 % Anerkennungs-
wahrscheinlichkeit bieten die Möglichkeit, 
sehr viele Schutzsuchende in einer frühen 
Phase des Verfahrens auf eine beschleu-
nigte Schiene Richtung Ablehnung zu schi-
cken. Nach Statistiken von Eurostat und 
der EU-Asylagentur euaa besteht bei le-

gemeinsames europäisches asylsystem

Titel Langtitel Ersetzt/ändert Geltung

Aufnahmerichtlinie Richtlinie (EU) 2024/1346 zur Festlegung 
von Normen für die Aufnahme von 
Personen, die internationalen Schutz be-
antragen

Aufnahmerichtlinie 
2013/33/EU

umsetzbar bis  
11. Juni 2026

Qualifikationsverordnung Verordnung (EU) 2024/1347 über Normen 
für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Personen, denen internationaler Schutz 
gewährt wurde, für einen einheitlichen 
Status für Flüchtlinge oder für Personen 
mit Anspruch auf subsidiären Schutz und 
für den Inhalt des gewährten Schutzes

Qualifikationsrichtlinie 
2011/95/EU 

1.Juli 2026

Asylverfahrensverordnung Verordnung (EU) 2024/1348 zur Einführung 
eines gemeinsamen Verfahrens für inter-
nationalen Schutz in der Union

Asylverfahrensrichtlinie 
2013/32/EU

12. Juni 2026

Grenzrückführungs-
verordnung

Verordnung (EU) 2024/1349 zur Festlegung 
des Rückführungsverfahrens an der Grenze

12. Juni 2026

Resettlementverordnung Verordnung (EU) 2024/1350 zur Schaffung 
eines Unionsrahmens für Neuansiedlung 
und Aufnahme aus humanitären Gründen

Überwiegend 
Geltung ab 
Inkrafttreten 
(11.6.2024)

AMM-Verordnung Verordnung (EU) 2024/1351 über Asyl- und 
Migrationsmanagement

Dublin-III-Verordnung 
604/2013

12. Juni 2026

Screening-Verordnung Verordnung (EU) 2024/1356 zur Einführung 
der Überprüfung von 
Drittstaatsangehörigen an den 
Außengrenzen

12. Juni 2026

Eurodac-Verordnung Verordnung (EU) 2024/1358 über die 
Einrichtung von Eurodac für den Abgleich 
biometrischer Daten zur effektiven 
Anwendung der Verordnungen (EU) 
2024/1351 und (EU) 2024/1350

Eurodac-Verordnung 
603/2013

12. Juni 2026

Krisenverordnung Verordnung (EU) 2024/1359 zur 
Bewältigung von Krisensituationen und 
Situationen höherer Gewalt im Bereich 
Migration und Asyl

1. Juli 2026

TABELLARISCHE ZUSAMMENSCHAU ÜBER DIE NEUEN EU-REGELUNGEN 
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hang“ zeitlich und geographisch reicht, ist 
nicht näher definiert. Darüber hinaus sind 
Personen, die im Zuge von Such- und  
Rettungseinsätzen auf hoher See in einem 
der Mitgliedsstaaten an Land gebracht 
werden, Gegenstand der Grenzverfahren.

Das Screening umfasst, neben der 
Feststellung der Identität und Aufnahme 
biometrischer Daten, auch die Überprü-
fung der allgemeinen Gesundheit und 
Vulnerabilität, sowie einer potentiellen 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. 
Für letztere stehen den Behörden alle ein-
schlägigen Datenbanken zur Verfügung, 
vom Schengener Informationssystem 
(SIS) über das Visa-Informationssystem 
(VIS) bis Interpol. 

Die Einhaltung der Grund- und Men-
schenrechte beim Screening muss von 
einem unabhängigen Überwachungsme-
chanismus kontrolliert und bei Beschwer-
den wegen Grundrechtsverletzungen 
müssen Ermittlungen eingeleitet werden. 
Wie dieser Mechanismus ausgestaltet sein 
muss, wird in einem relativ ausführlichen 
Artikel (10 Sreening-VO 2024/1356) dar-
gelegt. Dieses Monitoring sowie die in 

realistisch, dass im derzeit herrschenden 
politischen Klima Behörden freiwillig für 
Schutzsuchende günstigere Bedingungen 
schaffen.

Grenzverfahren: Schnellverfahren und 
Freiheitsentzug
Um Schutzsuchende möglichst schon an 
den EU-Außengrenzen abweisen zu kön-
nen, haben sich die Jurist:innen der Kom-
mission ein ausgeklügeltes dreistufiges 
Grenzverfahren ausgedacht. Ein immer 
wieder auftauchender Begriff ist dabei 
„seamless“ (nahtlos). Nahtlos soll das  
Verfahren von der Überprüfung bis zur 
Abschiebung ablaufen: Das beschleunigte 
Grenzverfahren soll direkt an das Scree-
ning anschließen und bei negativem Aus-
gang mit einem in einer eigenen Verord-
nung geregelten Rückführungsverfahren 
beendet werden.

Betroffen sind dabei sowohl Men-
schen, die an der Grenze einen Asylantrag 
stellen, als auch solche, die „im Zusam-
menhang mit einem unbefugten Über-
schreiten der Außengrenze“ aufgegriffen 
wurden. Wie weit dieser „Zusammen-

Um Schutzsuchende 
möglichst an den  
EU-Außengrenzen ab-
weisen zu können, 
haben sich die Juris-
t:innen der Kommis-
sion ein ausgeklü-
geltes dreistufiges 
Grenz verfahren aus-
gedacht. 
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Zwar wird im Gesetzestext immer 
wieder auf die Einhaltung des Refoule-
ment-Verbotes verwiesen und es gibt 
auch Ausnahmen für besonders vulnera-
ble Gruppen, trotzdem befürchten viele 
Kritiker:innen die Außerkraftsetzung von 
Grundrechten für Schutzsuchende. Ob in 
der Praxis NGOs oder unabhängige 
Rechtsvertreter:innen Zugang zu ge-
schlossenen Lagern bekommen werden, 
bleibt fraglich.

Bei der Zurückweisung von Asylan-
trägen im Grenzverfahren kommen auch 
die Konzepte von „erster Asylstaat“, 
„sicheres Drittland“ und „sicheres Her-
kunftsland“ zum Tragen. Sichere Dritt-
staaten können auf nationaler oder EU-
Ebene festgelegt werden, dabei prüft die 
Kommission auf Grund vorliegender In-
formationen die Lage in diesem Land.  
Eine weitere Möglichkeit ein Herkunfts-
land als „sicher“ zu erklären, sind Abkom-
men, die die EU mit solchen Drittländern 
abgeschlossen hat wie beispielsweise der 
EU-Türkei-Deal oder das Abkommen mit 
Ägypten. 

Nicht nur bei den sicheren Herkunfts-
ländern, sondern auch in sicheren Dritt-
ländern kann die „Sicherheit“ auf be-
stimmte Gebiete eingeschränkt werden, 
es wäre so also möglich Staaten, in denen 
in manchen Teilen kriegerische Auseinan-
dersetzungen stattfinden als „sicher“ zu 
definieren und Schutzsuchende dahin zu-
rückzuschicken, so der betreffende Staat 
die Abgewiesenen zurücknimmt. 

Tatsächlich muss man sich bei so  
vielen rechtlichen Vorkehrungen gegen 
ein „Eindringen illegaler Migrant:innen“ 
fragen, ob diese in der Realität ihren 
Zweck erfüllen werden. Die Diskussion 
um Grenzverfahren hat von jeher die  
Tatsache ausgeblendet, dass nur ein 
Bruchteil der Schutzsuchenden an den 

den folgenden Artikeln festgeschriebenen 
Informationspflichten und Garantien für 
Minderjährige können die restriktive Aus-
richtung zumindest teilweise abfedern.

Am Ende des Screenings steht ein 
ausgefülltes Formular, in das die Ergeb-
nisse aller Überprüfungsschritte eingetra-
gen werden. Die Betroffenen werden auf 
dieser Grundlage an das „geeignete  
Verfahren“ verwiesen, was im Falle des 
Grenzverfahrens auch die Entscheidung 
über Einreise oder weiteren Aufenthalt in 
einem Lager oder Haftanstalt beinhaltet.

Im Grenzverfahren gibt es grund-
sätzlich kein Recht auf Einreise, obwohl 
sich die Schutzsuchenden faktisch auf 
dem Territorium eines Mitgliedsstaates 
befinden. Es wird also eine „Fiktion der 
Nicht-Einreise“ aufgebaut. Den Schutz-
suchenden wird vorgeschrieben, „dass sie 
sich grundsätzlich an der Außengrenze 
oder in der Nähe der Außengrenze oder in 
den Transitzonen oder an anderen be-
stimmten Standorten innerhalb ihres  
Hoheitsgebiets aufhalten müssen“.

Die GEAS-Reform bringt eine massive 
Ausweitung der Möglichkeiten, Schutz-
suchende in ihrer Bewegungsfreiheit zu 
beschränken oder ihnen diese sogar 
durch Haft zu entziehen. Während die 
Schutzsuchenden sich also in einer Tran-
sitzone oder in Haft bzw. unter haftähn-
lichen Bedingungen aufhalten müssen, 
wird das Grenzverfahren eingeleitet. Es 
kann bis zu 12 Wochen dauern, ohne dass 
die Einreise gestattet wird. Bei negativem 
Ausgang schließt sich ein Rückführungs-
verfahren an, das weitere 12 Wochen 
dauern kann. Kann die Rückkehrentschei-
dung nicht innerhalb dieses Zeitraums 
vollstreckt werden, führen die Mitglieds-
staaten die Rückkehrverfahren im Ein-
klang mit der Rückführungs-RL durch, die 
ebenfalls Hafttatbestände kennt.

gemeinsames europäisches asylsystem
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einen (unerlaubten) Aufenthalt in einem 
anderen EU-Staat sanktioniert: die Zeit für 
die notwendige Dauer beginnt von neu-
em zu laufen.

Solidaritätsmechanismus
Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten, 
wenn es um die Aufnahme von Schutz-
suchenden geht, war im bisherigen  
EU-Asylsystem kaum Thema. Das Dubliner 
Übereinkommen sprach nur von der Ver-
antwortung für die Durchführung von 
Asylverfahren und schanzte diese den 
Staaten an den Außengrenzen zu. 

Erst die massiven Flüchtlingsbewe-
gungen 2015/16 führten zu politischen 
Diskussionen und Beschlüssen des EU- 
Rates zur Umsiedlung aus den am meis-
ten betroffenen Ländern Griechenland 
und Italien. Es war aber aufgrund des  
Widerstandes der Visegrád-Staaten nicht 
möglich, diese verpflichtend durchzufüh-
ren. Seither kam es lediglich zur freiwil-
ligen Umsiedlung von ca. 5.000 Schutz-
suchenden.

Bei der 2020 erstmals präsentierten 
GEAS-Reform fand sich dann erstmals ein 
„Solidaritätsmechanismus“, der drei Mög-
lichkeiten vorsah: Umsiedlung, finanzielle 
Solidarität und „alternative Maßnahmen“ 
(wie die Unterstützung bei Abschiebun-
gen).

Nun verschwindet die Dublin-Verord-
nung zumindest namentlich aus dem  
EU-Rechtsbestand und wird durch die 
Asyl- und Migrationsmanagement-Ver-
ordnung (AMM-VO) ersetzt. Hier werden 
zwar auch ausführlich Maßnahmen zur 
„Lastenteilung“ entwickelt, allerdings 
auch der Großteil der Dublin-III-VO fast 
unverändert übernommen.

Es soll nun ein mit 600 Millionen Euro 
dotierter „Solidaritätspool“ eingerichtet 
werden, aus dem Staaten, die besonders 

(EU-Außen-)Grenzen auftaucht. In der  
Regel schlagen sich Geflüchtete in eines 
der Zielländer durch, die eine menschen-
rechtskonforme Aufnahme und Behand-
lung garantieren oder wo es persönliche 
Anknüpfungspunkte gibt.

Weiterwandern verhindern
Ein weiteres Ziel der GEAS-Reform war  
die Vermeidung von „Sekundärmigra-
tion“, bei der Geflüchtete nicht im ersten 
EU-Land, das sie erreichen, einen Asyl-
antrag stellen bzw. den Ausgang des 
Asylverfahrens abwarten, sondern in das 
Land weiterziehen, das sie eigentlich an-
streben. 

Die Qualifikations-Verordnung soll 
sicherstellen, dass alle Mitgliedsstaaten in 
den Asylverfahren die gleichen Kriterien 
anwenden und dass danach Schutzbe-
rechtigte überall die gleichen Rechte  
genießen. Eine Maßnahme, bei der sozu-
sagen mit „Zuckerbrot und Peitsche“  
gearbeitet wird, ist der mögliche Umstieg 
von einem Schutzstatus zum Dauerauf-
enthalt. Einerseits wird die Zeit des Asyl-
verfahrens zur Gänze in die für die Erlan-
gung des Aufenthaltstitels notwendige 
Dauer von fünf Jahren angerechnet, an-
dererseits wird eine Unterbrechung durch 
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sich ein Asylverfahren entwickelt. (siehe 
oben) Wie die Personen während dieser 
Prozedur daran gehindert werden zu 
„flüchten“1, müssen die Mitgliedsstaaten 
im nationalen Recht festlegen. Den Rah-
men dafür gibt die Aufnahmerichtlinie 
vor. Erlaubt sind verschiedene Formen 
der Freiheitsbeschränkungen bis hin zu 
Haft, wenn z.B. die Identität festgestellt 
werden muss oder es gilt Beweismittel zu 
sichern.

Das Screening – das hier innerhalb 
von drei Tagen zu erfolgen hat – dürfte 
auch eine umfangreichere Erstbefragung 
notwendig machen. Mit der wahrscheinli-
chen Zunahme von beschleunigten  
Verfahren stellt sich auch die Frage zu 
welchem Zeitpunkt bzw. in welchen  
Verfahren Schutzsuchende von den Bun-
desgrundversorgungsquartieren in die 
Grundversorgung der Länder überstellt 
werden.

Ob Schutzsuchende ein beschleunig-
tes oder „normales“ Asylverfahren durch-
laufen, wird durch das Ergebnis des 
Screenings maßgeblich mitbestimmt.  
Da dieses Ergebnis lediglich auf dem 
„Überprüfungsformular“ festgehalten 
wird, gibt es auch nur begrenzte Möglich-
keiten dagegen juristisch vorzugehen. 
Wenn also eine Vulnerabilität im Scree-
ning nicht festgestellt wurde, könnte es 
schwierig werden wieder aus einem  
beschleunigten Verfahren herauszukom-
men. Dieses Problem stellt sich so natür-
lich auch beim Grenzverfahren.

Zu den wenigen Neuerungen im  
regulären Verfahren gehört die Aufzeich-
nung der persönlichen Anhörungen mit-
hilfe von Tonaufnahmegeräten. Die Asyl-
behörde nimmt die Aufzeichnung in die 
Akte der antragstellenden Person auf und 
der Zugang zur Aufzeichnung wird auch 
im Rechtsbehelfsverfahren gewährt.

dem „Migrationsdruck“ ausgesetzt sind, 
unterstützt werden. Grundlage für die 
Verteilung dieser Gelder sind umfangrei-
che jährliche Berichte über das Migrati-
onsgeschehen. Über die wirksame Durch-
führung der in der AMM-VO festgelegten 
Maßnahmen wacht ein so genanntes 
„Hochrangiges EU-Solidaritätsforum“  
mit einer politischen und einer techni-
schen Ebene. Darüber gibt es noch einen 
„EU-Solidaritätskoordinator“.

Die komplex konzipierte Struktur 
kann nur schwer darüber hinwegtäu-
schen, dass es wohl kaum zu einer nach-
haltigen Entlastung der Staaten an den 
Außengrenzen durch eine Umverteilung 
von Schutzsuchenden kommen wird, 
wenn nicht alle Mitgliedsstaaten an einem 
Strang ziehen. Dass sie das nicht tun,  
zeigen die Diskussionen um „unbedingt 
notwendige“ Abschottungsmaßnahmen, 
die wenige Wochen nach dem GEAS- 
Beschluss weitergegangen sind und mit 
den jüngsten Ausritten von Friedrich Merz 
und seiner CDU in Deutschland einen  
Höhepunkt erreicht haben. 

Auswirkungen in Österreich
Grenzverfahren spielen für Österreich  
eine eher zu vernachlässigende Rolle.  
Einzige EU-Außengrenze bleibt hierzulan-
de der Flughafen, wo in Zukunft entspre-
chend den Kapazitätsvorgaben ca.  
40 Plätze für die Durchführung „nahtlo-
ser“ Grenzverfahren bereitgestellt wer-
den müssen.

Aber auch für jene Schutzsuchenden, 
„die sich illegal im Hoheitsgebiet des Mit-
gliedsstaats aufhalten und bei denen es 
keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie 
an den Außengrenzen kontrolliert wur-
den“ (also für fast alle), wird das Verfah-
ren mit dem „Screening“ begonnen.  
Dieses entscheidet in welche Richtung 

1  Dass in diesem 
Zusammenhang der 
Begriff „flüchten“ ver-
wendet wird, ist er-
staunlich. 
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gen, sowohl an die nationale Gesetzge-
bung als auch die Verwaltung. So müssen 
aufgrund des unionsrechtlichen Verbots, 
Vorschriften aus Verordnungen im natio-
nalen Recht zu wiederholen (Wiederho-
lungsverbot), große Teile aus bestehen-
den Gesetzen gestrichen werden. Andere  
Gesetze müssen überarbeitet und an die 
neu entstehende Systematik angepasst, 
Zuständigkeiten gesetzlich (neu) geregelt 
werden.

Während die deutsche Bundesregie-
rung bereits im November 2024 zur  
Implementierung zwei Gesetze (GEAS- 
Anpassungsgesetz und GEAS-Anpas-
sungsfolgengesetz) beschlossen hat, steht 
man wie in den meisten Mitgliedsstaaten 
auch in Österreich erst am Beginn.

Wie diese Umsetzung passiert, ist 
nicht nur eine juristisch technische,  
sondern auch eine politische Frage.  
Staaten, wie die von einer rechten Vierer-
koalition regierten Niederlande oder  
Orbans Ungarn, haben schon im Herbst 
2024 mit der Ankündigung aus GEAS aus-
steigen zu wollen, Schlagzeilen gemacht. 
Allerdings kann das Inkrafttreten der Ver-
ordnungen in den Mitgliedsländern nicht 
verhindert werden und gegen die geset-
zeswidrige Anwendung eigentlich nicht 
mehr gültiger Gesetze durch die Asylbe-
hörden könnte in jedem Fall bei den 
Höchstgerichten geklagt werden. Auf die 
Jurist:innen der NGOs und der spezialisier-
ten Rechtsanwaltskanzleien kommt in 
den nächsten Jahren mit Sicherheit eini-
ges an Arbeit zu - auf die „rechtsunter-
worfenen“ Schutzsuchenden Schikanen 
und Verunsicherung. 

Probleme wird es vermehrt bei  
Folgeanträgen inkl. Nachfluchtgründen 
geben, bei denen es neue Möglichkeiten 
gibt, diese in beschleunigten Verfahren 
mit verkürzten Rechtsmittelfristen zu ent-
scheiden und im laufenden Verfahren 
Rückkehrentscheidungen zu exekutieren.

Für subsidiär Schutzberechtigte sollte 
die neue Qualifikations-VO bedeuten, 
dass sie weitestgehend dieselben sozialen 
Rechte wie Asylberechtigte genießen. Der 
Kreis jener, die diesen Status erhalten, 
könnte andererseits eingeengt werden,  
da nun auch für diesen Schutzstatus  
Akteur:innen, von denen die Gefährdung 
im Herkunftsland ausgeht, namhaft ge-
macht werden müssen. Menschen, die 
z.B. auf Grund von Krankheiten, die im 
Herkunftsland nicht behandelt werden 
(können), subsidiären Schutz erhalten  
haben, werden in Zukunft bestenfalls eine 
Art humanitäres Aufenthaltsrecht bekom-
men. Für Familienangehörige von Schutz-
berechtigten wird es – wenn keine  
persönliche Gefährdung vorliegt – keine 
Ableitung des Schutzstatus geben.  
Vielmehr sind Familienangehörigen von 
Schutzberechtigten „nach nationalen  
Verfahren“ Aufenthaltstitel auszustellen.

Implementierung
Wie in Zukunft die Praxis aussehen wird, 
hängt von der konkreten Implementie-
rung ab und in der Folge von nationaler 
und EU-Judikatur. Verordnungen als  
direkt anwendbares EU-Recht gelten nach 
einer Übergangsfrist von etwa zwei Jah-
ren (Mitte 2026) in allen Mitgliedsstaaten 
der EU (unabhängig davon, ob es zu  
diesem Zeitpunkt im Recht der Mitglieds-
staaten noch abweichende Regelungen 
gibt).2

Angesichts der umfassenden Reform 
stellen sich dabei einige Herausforderun-

2  Nur die neue 
Aufnahmerichtlinie 
muss von den 
Mitgliedsstaaten in 
nationales Recht 
umgesetzt werden. 
Möglicherweise   
weil bestehende 
Aufnahmesysteme sich 
so stark unterscheiden, 
dass man sich nicht 
auf verpflichtende 
gemeinsame Standards 
einigen konnte.
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